Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie (BBT)
Effingerstrasse 27

3003 Bern

Zürich, 22. Juni 2005
Stellungnahme zur Verordnung über das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Anhörung der eingangs erwähnten Verordnung. Gerne nehmen wir Stellung zu folgenden Artikeln:
Art. 7 Übrige Bildungsangebote und Weiterbildungsangebot
„Der EHB-Rat regelt die übrigen Bildungsangebote und die Weiterbildungsangebote sowie die Bezeichnungen der Abschlüsse.“
Antrag:

Der KV Schweiz beantragt, Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen und „Best-Practice-Weiterbildungen“ explizit aufzuführen.

Begründung:

Berufsbildungsverantwortliche auf der schulischen Seite brauchen berufsspezifische Hilfestellungen, um ein aktuelles Unterrichtsgeschehen bieten zu können. Die Weiterbildungen des SIBP sind ein gutes Gefäss, um sich überregional und berufsbegleitend zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und die Kompetenzen zu erweitern und zu vertiefen.

Ohne diese Hilfestellungen droht ein Qualitätsverlust der Lehrtätigkeiten.

Art. 11 EHB-Rat, Zusammensetzung gemäss 6.1 des erläuternden Berichtes
Antrag:

Der KV Schweiz beantragt, einen Berufsverband beziehungsweise eine Arbeitnehmervertretung der kaufmännischen und Detailhandelsberufe ausdrücklich als Organisation der Arbeitswelt in der Zusammensetzung des EHB-Rates festzusetzen.

Begründung:

„Der EHB-Rat soll ein wissenschafts- und berufsbildungspraktisch orientiertes Fachgremium sein, in dem die verschiedenen Bildungsbereiche adäquat vertreten sind“ (Kapitel 6.1 des erläuternden Berichtes). Der EHB-Rat setzt sich aus 9 Mitgliedern zusammen. Zwei davon sind Vertreter von Organisationen der Arbeitswelt. Beide vertreten die Sicht der Lehrbetriebe.
Die häufigst gewählten Berufe sind im kaufmännischen Bereich und im Detailhandel. Ihre Vertretung durch einen Berufsverband ist gemäss erläuterndem Bericht nicht gewährleistet.

Durch die Nichtberücksichtigung von Berufsverbänden und Arbeitnehmervertretungen aus kaufmännischen und Detailhandelsberufen entstünde ein grosses Ungleichgewicht im EHB-Rat. Dieses würde der Erläuterung widersprechen, nach der die verschiedenen Bildungsbereiche „adäquat vertreten“ sein sollen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Ergänzungen.

Freundliche Grüsse

KAUFMÄNNISCHER VERBAND SCHWEIZ
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